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Vertrag über Wärmelieferung aus Wärmenetzen 
 

Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW)  
 
Technische Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW) 

der Avacon Natur GmbH - nachstehend „FVU" genannt 

Gültig seit Oktober 2024 

 

 

1 Allgemeines 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Diese Technischen Anschlussbedingungen wurden aufgrund der §§ 

4 Abs. 3 und 17 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 

die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) festgelegt und 

sind Bestandteil des Vertrages über Wärmelieferung aus Wärme-

netzen. 

 

1.2 Geltungsbereich 

Die Technischen Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW) gel-

ten für die Planung, den Anschluss und den Betrieb von Anlagen, die 

an das mit Heizwasser betriebene Fernwärmeversorgungsnetz des 

Fernwärmeversorgungsunternehmens (nachstehend FVU genannt), 

angeschlossen sind oder angeschlossen werden.  

 

Änderungen und Ergänzungen der TAB-HW gibt das FVU in geeig-

neter Weise bekannt. Sie werden damit Bestandteil des Vertrages 

zwischen dem Kunden und dem FVU. 

1.3 Anschluss an die Fernwärmeversorgung 

Die Herstellung eines Anschlusses an ein Fernwärmenetz und die 

spätere Inbetriebsetzung der Anlage sind vom Kunden unter Ver-

wendung der dafür vorgesehenen Vordrucke zu beantragen. Das 

FVU kann für die einzelnen Versorgungsgebiete spezifische Arbeits- 

und Datenblätter herausgeben. Die speziellen Betriebsdaten sind zu 

beachten. 

 

Der Kunde ist verpflichtet, die anfallenden Arbeiten von einem quali-

fizierten Fachbetrieb für Heizungstechnik ausführen zu lassen, wel-

cher der Industrie- und Handelskammer zugehörig oder in die Hand-

werksrolle der Handwerkskammer eingetragen ist. Er veranlasst den 

Fachbetrieb, entsprechend den gültigen TAB-HW sowie nach den 

jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln 

der Technik zu arbeiten und diese vollinhaltlich zu beachten.  

Das gleiche gilt auch bei Reparaturen, Ergänzungen und Verände-

rungen an der Anlage oder an Anlagenteilen. 

 

Das FVU behält sich vor, Anlagen, die diesen Vorschriften nicht ent-

sprechen, nicht in Betrieb zu nehmen bzw. vom Betrieb auszuschlie-

ßen. 

 

1.4 Vom Kunden einzureichende Unterlagen 

Vor der Inbetriebnahme der Heizungsanlage sind dem FVU mit Hilfe 

von Anmeldeformularen des FVU verbindliche Unterlagen einzu-

reichen. Diese enthalten unter anderem: 

• Angaben über Norm-Heizlasten und Wärmeleistungen gemäß 

Ziffer 2 

• Schaltschema der Kundenanlage falls abweichend zu Schema 

gemäß Ziffer 7 TAB 

• Maßstäblicher Lageplan des Grundstückes mit Gebäude und 

Grenzen und gewünschtem Verlauf der Fernwärmetrasse 

• Grundriss mit Angabe des vorgesehenen Anschlussraumes und 

gewünschter Lage der Fernwärme-Übergabestation 

• Gewünschter Termin für die Inbetriebnahme 

 

2 Heizlast und Wärmeleistung 

2.1 Heizlast für Raumheizung 

Die Berechnung erfolgt nach DIN EN 12831 in der jeweils gültigen 

Fassung. 

 

2.2 Heizlast für Raumluftheizung 

Die Norm-Heizlast für raumlufttechnische Anlagen ist nach DIN EN 

18599 in der jeweils gültigen Fassung zu ermitteln und gesondert 

anzugeben. 

 

2.3 Heizlast für Trinkwassererwärmung 

Die Heizlast für die Trinkwassererwärmung ist nach DIN 4708 in der 

jeweils gültigen Fassung zu ermitteln und gesondert anzugeben. 

 

2.4 Sonstige Heizlasten 

Die Norm-Heizlast anderer Verbraucher und die Norm-Heizlastmin-

derung durch Wärmerückgewinnung sind gesondert anzugeben. 

 

2.5 Wärmeleistung des Hausanschlusses 

Aus den Norm-Heizlastwerten der Abschnitte 2.1-2.4 wird die vom 

Anschlussnehmer bzw. Kunden zu bestellende und vom FVU vorzu-

haltende Wärmeleistung des Hausanschlusses abgeleitet. Geplante 

Änderungen der Heizlasten sind mit dem FVU abzustimmen. 

 

Die vorzuhaltende Wärmeleistung wird nur bei einer festgelegten 

niedrigen Außentemperatur in Abhängigkeit der jeweiligen Tempe-

raturzone angeboten. Bei höheren Außentemperaturen wird die 

Wärmeleistung entsprechend Heizkurve nach Ziffer 6.2 angepasst. 

 

Aus der vorzuhaltenden Wärmeleistung wird in Abhängigkeit der 

Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gem. Datenblatt  

(s. Anlage) an der Übergabestation der Fernheizwasser-Volumen-

strom ermittelt und vom FVU begrenzt. 

  



 

 

Stand Oktober 2024 

 
 

 2/10 

3 Wärmeträger 

Das Heizwasser aus den Fernwärmenetzen des FVUs ist dessen Ei-

gentum und kann eingefärbt werden. Der Wärmeträger Wasser 

kann vollentsalzt oder teilentsalzt und mit Konditionierungsmittel 

versetzt sein (die genaue Zusammensetzung kann beim FVU erfragt 

werden). Fernheizwasser darf nicht verunreinigt oder der Anlage 

entnommen werden. 

 

4 Hausanschluss 

4.1 Hausanschlussleitung 

Die Hausanschlussleitung verbindet das Verteilnetz mit der Überga-

bestation. Die technische Auslegung und Ausführung bestimmt das 

FVU. Die Hausanschlussleitung bis zur Hauptabsperreinrichtung 

wird vom FVU hergestellt. 

 

Fernwärmeleitungen außerhalb von Gebäuden dürfen nicht über-

baut oder mit tiefwurzelnden Gewächsen bepflanzt werden. Haus-

anschlussarbeiten erfolgen ausschließlich bei frostfreiem Wetter 

und wenn die Bodenverhältnisse die Arbeiten zulassen. 

 

Das Baugrundrisiko für die Boden- und Grundwasserverhältnisse 

des Grundstücks trägt der Kunde. Hierzu gehören insbesondere der 

Nachweis der Kampfmittelfreiheit sowie die Zusicherung, dass keine 

Gefahrstoffe oder kontaminierten Bereiche vorhanden sind. 

 

Fernwärmeleitungen in Gebäuden sind - auch wenn keine Wärme 

entnommen wird - frostfrei zu halten. 

 

4.2 Hausanschlussraum 

Für die Übergabestation stellt der Kunde unentgeltlich einen Raum 

zur Verfügung, dessen Lage und Abmessungen mit dem FVU abzu-

stimmen ist. Als Planungsgrundlage gilt DIN 18 012. Der Raum 

muss verschließbar sein und in der Regel eine Außenwand besitzen, 

durch die die Fernwärmeleitungen ins Gebäude eingeführt werden 

können.  

 

Die Übergabestation sollte im gleichen Raum wie die Hauptabsper-

reinrichtungen montiert werden. Davon kann nur abgewichen wer-

den, wenn die Übergabestation räumlich nicht anders installierbar 

ist und der FVU seine Zustimmung gibt. 

 

Sollten sich in dem Raum andere Versorgungsträger befinden, sind 

die Mindestabstände zwischen diesen Einrichtungen und der Fern-

wärmeanlage zu beachten. 

 

Der Stationsraum und die technischen Einrichtungen müssen jeder-

zeit ohne Schwierigkeiten für Mitarbeiter und Beauftragte des FVUs 

zugänglich sein. Für eine ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sor-

gen. Die Raumtemperatur darf 30 °C nicht überschreiten. Die ein-

schlägigen Vorschriften über Wärme- und Schalldämmung sind ein-

zuhalten.  

 

Die elektrische Installation und der Potentialausgleich des Gebäudes 

sind vom Kunden nach DIN 57100 und VDE 0100 für Nassräume 

auszuführen.  

 

An den Potentialausgleich des Gebäudes sind folgende Komponen-

ten anzuschließen: 

• Stahlkonstruktionsteile der Hausstation 

• Heizungsleitungen der Kundenanlage 

• Trinkwasserleitungen der Kundenanlage 

• Wärmeübertrager und Trinkwassererwärmer 

Die Inbetriebnahme kann nur bei vorhandenem Anschluss an den 

Potenzialausgleich des Gebäudes erfolgen  

 

Der Kunde hat ein Fühlerkabel bis zur Nordseite des Hauses zu ver-

legen und einen Außentemperaturfühler zu montieren.  

 

Der Hausanschlussraum ist frostfrei zu halten. Eine Entwässerungs-

möglichkeit sowie ein Kaltwasseranschluss sind kundenseitig vorzu-

sehen.  

 

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten sind eine ausreichende Be-

leuchtung und eine Schutzkontaktsteckdose notwendig. 

 

Für die Übergabestation ist ein elektrischer Anschluss bereitzustel-

len. Die Nennströme der Sicherung sind mit dem FVU abzustimmen. 

Um die Stromversorgung unterbrechen zu können, ist zusätzlich zur 

Sicherung im Hausanschlussraum eine dreipolige Eurosteckdose 

(blau) oder ein Haupt-/ Notschalter anzubringen. 

 

Die für die Funktion und Wartung der Übergabestation notwendige 

Energie stellt der Kunde kostenlos zur Verfügung. 

 

4.3 Übergabestation und Kundenanlage 

4.3.1 Übergabestation 

Die Übergabestation ist das Bindeglied zwischen der Hausan-

schlussleitung und der Kundenanlage und ist im Hausanschluss-

raum angeordnet. Sie dient dazu, die Wärme vertragsgemäß, z.B. 

hinsichtlich Druck, Temperatur und Volumenstrom, an die Kunden-

anlage zu übergeben (Übergabestelle). Die Messeinrichtung zur Ver-

brauchserfassung, Absperrarmaturen sowie das Differenzdruck- 

und Volumenstromregelgerät (Mengenbegrenzer) sind Elemente der 

Übergabestation.  

 

Der Einbau der Übergabestation hat so zu erfolgen, dass die spätere 

Bedienung der Anlagenkomponenten ohne Gefahr und ohne Hilfs-

mittel wie z.B. Leitern/Tritte durch die Mitarbeiter des FVU erfolgen 

kann.   

 

Sie kann für den direkten oder den indirekten Anschluss konzipiert 

werden. Das FVU entscheidet, ob der Anschluss direkt oder indirekt 

erfolgt. Die DIN 4747 ist zu beachten.  

 

Das FVU stellt Angaben für die notwendige Aufstellungsfläche der 

Übergabestation zur Verfügung.  

 

4.3.2 Kundenanlage 

Die Kundenanlage beginnt an den Übergabestellen gemäß Schema 

Ziffer 7.3.2 der TAB hinter der Übergabestation des FVU. Diese 

Übergabestellen sind die Eigentumsgrenzen zwischen FVU und dem 

Kunden. Sie werden im Wärmeliefervertrag gemäß gewünschtem 

Leistungsumfang des Kunden festgelegt.  

 

Für die Auslegung der Armaturen und Anlagenteile innerhalb der 

Kundenanlage gelten DIN 4747 und die entsprechenden AGFW- Ar-

beits- und Merkblätter sowie Regelwerksbausteine. Falls Druck- 

und/oder Temperaturabsicherungen vorzusehen sind, so müssen 

diese gemäß DIN 4747 ausgeführt werden. 

 

Wird in der Kundenanlage Stahlrohr verwendet, so ist in der Haus-

zentrale (Kundenanlage) ein Magnetitabscheider einzubauen. 
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Das FVU kann für die einzelnen Versorgungsgebiete unterschiedli-

che Anforderungen hinsichtlich der technischen Auslegung sowie 

des Betriebes der Kundenanlage definieren. 

 

Die maximale primärseitige Rücklauftemperatur ist auf den in Ziffer 

6.1 festgelegten Wert zu begrenzen. 

 

Kundenanlagen sind mit zentralen, selbsttätig wirkenden Einrich-

tungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie 

zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe (Pumpen) in Abhän-

gigkeit der Temperatur und der Zeit (Nachtabsenkung) zu installie-

ren, da das FVU seine Netze nur in bestimmten Bereichen gleitend 

betreibt.  

 

Der Einsatz von vorgefertigten Fernwärmekompaktstationen, die 

unter anderem auch die Übergabestation enthalten, ist in Abstim-

mung mit dem FVU möglich.  

 

Sämtliche Verbindungsleitungen, die Ventilköper der Hauptabsper-

rarmaturen sowie die Übergabestation sind nach erfolgter Montage 

entsprechend den Vorgaben der jeweils gültigen Gesetze und Ver-

ordnungen (Siehe Ziffer 5.1.7) durch den Installateur des Kunden 

mit einer ausreichenden Wärmedämmung zu versehen. Die Bedien-

barkeit aller Armaturen ist weiterhin sicherzustellen. 

 

4.3.3 Eigentums-/ Wartungsgrenzen 

Die Eigentumsgrenze zwischen der Übergabestation und der Kun-

denanlage ist in den Schaltbildern im Anhang dieser TAB bzw. in 

Sonderfällen in den technischen Datenblättern eingezeichnet. Sie 

wird darüber hinaus durch das FVU in der Anlage optisch markiert. 

 

Die Hausanschlussleitung und die Übergabestation, inklusive Wär-

memengenzähler, sind Eigentum des FVU. Der Wärmemengenzäh-

ler wird vom FVU bzw. dessen Beauftragten installiert. 

 

4.3.4 Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme ist mindestens fünf Arbeitstage vor der Inbe-

triebnahme mit dem entsprechenden Formblatt beim FVU anzuzei-

gen. Die Inbetriebnahme der Anlage darf nur in Anwesenheit des 

FVU erfolgen. 

 

Bei der Inbetriebnahme ist die Anwesenheit des Heizungsinstalla-

teurs oder dessen sachkundiger Vertreter erforderlich. Seine Mitwir-

kung bei der Inbetriebnahme erfolgt weder im Auftrag noch auf Kos-

ten des FVU. 

 

Das Füllen der Kundenanlage mit Fernheizwasser ist nur nach Ab-

sprache mit dem FVU zulässig. 

 

Folgende Voraussetzungen sind für die Inbetriebnahme zu erfüllen: 

• Übergabe der erforderlichen Schlüssel zum Zugang des Hausan-

schlussraumes (gilt nicht für Einfamilien- und Zweifamilienhäu-

ser) 

• Vorliegen eines Schaltschemas der Kundenanlage falls abwei-

chend zu Schema gemäß Ziffer 7 TAB  

• Stromanschluss für die Stromversorgung der Übergabestation 

vorhanden, Station elektrisch angeschlossen 

• Erstprüfung gem. VDE 0100-600 wurde durchgeführt und pro-

tokolliert 

• Potentialausgleich am Heizungssystem sowie den Fernwärme-

leitungen hergestellt 

• Verlegung der Fühlerleitung für den Außentemperaturfühler er-

folgt 

• Montage und Anschluss des Außentemperaturfühlers herge-

stellt 

• Einstellwerte für die Regelungsanlage des Kunden oder dessen 

Vertreter benannt 

• Regelung der FW-Übergabestation (primärseitiges Stellventil) 

incl. Rücklauf-Temperaturbegrenzung betriebsbereit (bei baus-

eits gelieferter Regelung) 

• Sekundärseitige Heizungseinbindung und ggf. BWW-Bereitung 

betriebsbereit 

• Sämtliche Verschraubungen an der Übergabestation wurden 

nachgezogen 

• Hydraulische Einregulierung der Kundenanlage ist erfolgt 

• Spülen und Druckprüfung der Hausanlage erfolgt, ein Formular 

darüber liegt vor 

 

Die Anlagen werden zum Schutz vor unbefugter Entnahme von 

Heizwasser oder unbefugter Ableitung von Wärmeenergie an geeig-

neter Stelle plombiert. Die Plombe sichert den mit dem Kunden aus-

gehandelten Vertragszustand (max. Literleistung), daher ist der 

Kunde für die Unversehrtheit der Plombenverschlüsse verantwort-

lich. Plombenverschlüsse dürfen nur durch Mitarbeiter oder Beauf-

tragte des FVU geöffnet werden.  

 

Eichrechtliche Haupt- und Sicherungsstempel (Marken- und/oder 

Bleiplomben) der Messgeräte einschließlich Zubehör dürfen nicht 

beschädigt oder entfernt werden. Bei Zuwiderhandlungen behält 

sich das FVU die Einleitung rechtlicher Schritte vor. 

 

Bei Unterbrechung der Fernwärmeversorgung aus dem Fernwärme-

netz des FVU, bei Schäden an Hausanschluss oder Übergabestation 

sowie bei Schäden an der Kundenanlage, die zu Heizwasserverlusten 

aus dem Fernwärmenetz führen, ist das FVU durch den Kunden oder 

einen Beauftragten des Kunden unverzüglich zu informieren. 

 

5 Ausführung der Kundenanlage 

5.1 Spezifikation der Kundenanlage 

5.1.1 Kundenanlage allgemein 

Die vom FVU gelieferte Wärme darf für folgende Anlagenarten ver-

wendet werden: 

• Raumheizung 

• Trinkwassererwärmung 

• Raumlufttechnik 

• Prozesswärme (gewerbliche oder industrielle Nutzung)  

 

5.1.2 Temperaturregelung 

Die Temperaturen im Vor- und Rücklauf des Fernwärmenetzes in 

Abhängigkeit der Außentemperatur gemäß Heizkurve Ziffer 6.2 sind 

zu beachten. Die Vorlauftemperatur des Heizmittels muss geregelt 

werden. Als Führungsgröße ist eine gemittelte Außentemperatur 

heranzuziehen. Verbrauchergruppen mit unterschiedlichen Anforde-

rungen sind einzeln zu regeln. 

 

Als Stellgeräte sind Durchgangsventile zu verwenden. Der mindes-

tens zur Verfügung stehende Differenzdruck wird zur Dimensionie-

rung des Stellgerätes für eine Beimischregelung in einem netzspezi-

fischen Beiblatt genannt. Dabei soll der Druckverlust des geöffneten 

Stellgerätes mindestens 50 % des min. Netz-Differenzdruckes be-

tragen. Schnell wirkende Stellgeräte sind nicht zulässig. 
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Die Stellantriebe (nach DIN 4747, ggf. mit Sicherheitsfunktion) müs-

sen so bemessen sein, dass sie gegen den max. auftretenden Netz-

Differenzdruck schließen können (siehe Ziffer 6). 

 

5.1.3 Temperaturabsicherung 

Alle Anlagenteile, die vom Fernheizwasser durchflossen werden, 

sind für den max. Betriebsdruck und die max. Betriebstemperatur 

 auszulegen und müssen der Wasserqualität des Fernheizwassers 

angepasst sein. 

 

Eine Temperaturabsicherung nach DIN 4747 ist erforderlich, wenn 

die max. Netzvorlauftemperatur größer ist als die max. zulässige 

Vorlauftemperatur in der Hausanlage. In diesem Fall müssen die 

Stellgeräte eine Sicherheitsfunktion (Notstellfunktion) aufweisen. 

 

Bei Netzvorlauftemperaturen bis 120 °C ist ein typgeprüfter Sicher-

heitstemperaturwächter (STW) vorzusehen. Der STW betätigt die 

Sicherheitsfunktion des Stellgerätes. Die Sicherheitsfunktion wird 

auch bei Ausfall der Hilfsenergie (Strom, Luft) ausgelöst. Bei Netz-

vorlauftemperaturen über 120 °C ist zusätzlich ein typgeprüfter 

Temperaturregler (TR) zu installieren. Der TR greift in die Regelfunk-

tion der Vorlauftemperatur ein. 

 

Auch typgeprüfte Doppelthermostate (STW und TR) sind zugelas-

sen. 

 

5.1.4 Rücklauftemperaturbegrenzung 

Die vertraglich vereinbarte Rücklauftemperatur darf nicht über-

schritten werden. Die Rücklauftemperaturbegrenzung kann sowohl 

auf das Stellgerät der Vorlauftemperaturregelung wirken als auch 

durch ein separates Stellgerät erfolgen. 

 

Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch den Aufbau und die 

Betriebsweise der Hausanlage sicherzustellen. Ggf. ist eine glei-

tende, der Außentemperatur angepasste Rücklauftemperaturbe-

grenzung vorzusehen. Das FVU entscheidet, ob eine Begrenzungs-

einrichtung notwendig ist. 

 

Der Fühler zur Erfassung der Rücklauftemperatur ist so anzuordnen, 

dass er ständig vom Umlaufwasser des jeweiligen Heizkreises um-

spült wird. 

 

5.1.5 Volumenstrom / Durchflussmenge Heizwasser 

In der Hauszentrale werden sowohl der Fernheizwasser- als auch 

der Heizmittel-Volumenstrom je Regelkreis der Hausanlage dem Be-

darf angepasst. Der Fernheizwasser-Volumenstrom ist abhängig 

vom erforderlichen Leistungsbedarf der Kundenanlage und dem 

nutzbaren Wärmeinhalt des Fernheizwassers. Der Heizmittel-Volu-

menstrom muss regelbar und möglichst ablesbar sein. 

 

Hierzu sind Durchflussanzeiger mit Einstelldrossel oder Regulierven-

tile mit Differenzdruckmessstutzen geeignet. 

 

Die Umwälzpumpe je Regelkreis ist entsprechend den hydraulischen 

Belangen auszulegen.  

 

5.1.6 Druckabsicherung 

Eine Druckabsicherung nach DIN 4747 ist erforderlich, wenn der 

max. Netzdruck größer ist als der max. zulässige Druck in der Haus-

anlage. 

Bei direktem Anschluss ist die Kundenanlage einer Druckprüfung 

mit mindestens dem 1,3-fachen des max. Betriebsdruck zu unterzie-

hen. Ein Beauftragter des FVUs ist berechtigt, an der Druckprüfung 

teilzunehmen. Vor Inbetriebnahme sind dem FVU die Druckfestigkeit 

und die Dichtheit der Anlage vom Fachunternehmen zu bescheini-

gen. 

 

5.1.7 Werkstoffe und Verbindungselemente 

Die Auswahl der Werkstoffe für die vom Fernheizwasser durch-

strömten Anlagenteile ist gemäß DIN 4747 vorzunehmen. Die zur 

Verwendung kommenden Verbindungselemente und Dichtungen  

müssen für die Betriebsbedingungen bzgl. Druck, Temperatur und 

Fernheizwasserqualität geeignet sein. Es wird besonders auf die Al-

kalibeständigkeit hingewiesen. 

 

Weichlotverbindungen bei Kupferrohrleitungen sind nur bis 110 °C 

unter Verwendung geeigneter Sonderweichlote nach DIN 1707 zu-

lässig.  

 

Es sind flachdichtende Verbindungen einzusetzen. Nicht zulässig 

sind konisch dichtende Verbindungen und Hanfdichtungen. Für die 

Anschlüsse der Armaturen sind Flanschverbindungen oder flach-

dichtende Verschraubungen mit Anschweißenden zu verwenden.  

 

Werkstoffe für Armaturen müssen dem in der Anlage angegebenen 

max. Druck und der Qualität des Fernheizungswassers nach DIN 

4747 entsprechen. 

 

Rohrleitungen aus Kunststoff und Verbundmaterialien müssen 

sauerstoffdiffusionsdicht sein (mit Zertifikat). Werden Fußbodenhei-

zungen mit Kunststoffrohrleitungen, Aluverbundrohrsystemen oder 

mit Pressfittingverbindungen ausgeführt, dürfen sie nur indirekt an 

Wärmenetze angeschlossen werden. Fußbodenheizungen mit 

durchgängig hartgelöteten Kupferrohren, die der Druckstufe des je-

weiligen Wärmenetzes genügen, können in Absprache mit dem FVU 

direkt an ein Wärmenetz angeschlossen werden.  

 

5.1.8 Sonstiges  

Die jeweils geltenden Gesetze und Verordnungen zur Gebäudeener-

gieeffizienz und Energieeinsparung sind zu beachten. 

 

Die Inbetriebnahme der Hauszentrale darf nur in Anwesenheit des 

FVU erfolgen. 

Rohrleitungen und Armaturen sind so zu dimensionieren, dass unzu-

lässige Strömungsgeschwindigkeiten und damit verbundene Geräu-

sche vermieden werden. 

 

Nicht zulässig sind: 

• Hydraulische Kurzschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf 

• automatische Be- und Entlüftungsarmaturen (nur bei direkten 

Anschlüssen) 

• nicht thermisch getrennte Heizungsverteiler 

• Gummikompensatoren 

 

Um eine einwandfreie Wärmeverteilung in der Hausanlage zu ge-

währleisten, ist ein hydraulischer Abgleich gemäß DIN 18380 erfor-

derlich. 

 

Zur Entlüftung der Kundenanlage müssen Entlüftungsarmaturen in-

stalliert werden. Automatisch arbeitende Entlüftungseinrichtungen 

sind nicht zulässig. 
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Im Neubaubereich müssen alle Heizkörper mit voreinstellbaren und 

fernwärmegeeigneten Thermostatventilen ausgerüstet sein. Dies 

wird auch für Bestandsanlagen empfohlen. 

 

Gem. VDE 0100-600 muss eine Prüfung/Erstprüfung bei Errichtung 

von Niederspannungs-Anlagen erfolgen. Der Installateur hat ein ent-

sprechendes Protokoll zu erstellen und auf Verlangen vorzulegen. 

 

5.2 Kundenanlage Raumheizung 

5.2.1 Direkter Anschluss mit Beimischregelung 

Ein direkter Anschluss, sofern dies im Versorgungsgebiet des FVU 

zugelassen ist, muss zwingend mit einer Beimischregelung ausge-

stattet werden. 

 

5.2.2 Indirekter Anschluss 

Beim indirekten Anschluss werden das primäre sowie das sekundäre 

Heizwasser durch einen Wärmeübertrager geführt und dadurch 

hydraulisch getrennt. Für die Umwälzung des Wärmeträgers sowie 

die zeitgesteuerte und witterungsgeführte Temperaturregelung sind 

die erforderlichen Einrichtungen zu installieren. Die Druckhaltung 

der Sekundärseite erfolgt in der Kundenanlage. 

 

Primärseitig müssen die Wärmeübertrager für den Auslegungsdruck 

und die Auslegungstemperatur des Fernwärmenetzes geeignet sein. 

 

Die Kundenanlage auf der Sekundärseite ist so auszulegen, dass die 

max. primärseitige Rücklauftemperatur nicht überschritten wird. 

 

Die thermische Auslegung der Wärmeübertrager hat so zu erfolgen, 

dass die max. Wärmeleistung bei der vereinbarten Netztemperatur 

(s. Anlage) gem. Datenblatt/Heizkurve erreicht wird. Die Differenz 

zwischen der primärseitigen und der sekundärseitigen Rücklauftem-

peratur darf nicht mehr als 5 K betragen. 

 

Bei kombinierten Anlagen (RLT-Anlagen, Raumheizung, Trinkwas-

sererwärmung) ist die Wärmeleistung aller Verbraucher bei der Di-

mensionierung des Wärmeübertragers zu berücksichtigen. 

 

Für den Wärmeübertrager sind die Betriebssicherheitsverordnung 

und das AGFW-Regelwerk besonders zu beachten. 

 

Im Falle des Einsatzes von Fußbodenheizkreisen ist immer eine 

Temperaturregelung mit Sicherheitstemperaturwächter (STW) vor-

zusehen. 

 

Ungeregelte Fußbodenheizungen, sogenannte Fußbodenerwärmun-

gen, dürfen nach Absprache mit dem FVU nur unter folgenden Be-

dingungen direkt an das Heizsystem angeschlossen werden: 

• Die Rohrleitungen sind in Kupferrohr mit Hartlötverbindung 

auszuführen. 

• Die Rohrleitung der Fußbodenerwärmung darf ausschließlich an 

den Rücklauf angeschlossen werden 

 

5.3 Kundenanlage - Raumluftheizung 

Raumluftheizungen, insbesondere Ventilatorkonvektoren, Decken- 

und Wandlufterhitzer sowie Luftheizregister in Klimaanlagen dürfen 

nur mit ausdrücklicher Zustimmung des FVU an das Heizsystem an-

geschlossen werden. Wegen der vielfältigen Schaltungsvarianten 

sind die Entwürfe dem FVU rechtzeitig vorzulegen 

Für die Regelung des Heizwasservolumenstromes dürfen nur 

Durchgangsventile eingesetzt werden. Bei Unterbrechung der 

Stromzufuhr für den Lüfter muss auch der Heizwasserdurchfluss 

unterbrochen werden. Eine Bypass-Regelung mit Einspeisung des 

nicht ausgekühlten Vorlaufwassers in den Rücklauf ist nicht zuläs-

sig. 

 

Die Einhaltung der Rücklauftemperatur ist durch Aufbau und Be-

triebsweise der Lüftungsanlage sicherzustellen. Die Begrenzung 

kann sowohl auf das Stellglied der Vorlauftemperaturregelung als 

auch auf ein separates Stellglied wirken. Bei mehreren Lüftungsge-

räten muss jedes Gerät mit einem eigenen Rücklauftemperaturbe-

grenzer ausgestattet werden. Der Fühler zur Erfassung der primären 

Rücklauftemperatur soll möglichst nahe am Wärmeübertrager an-

geordnet werden. 

 

Für den Frostschutz der Raumluftheizung sind geeignete Maßnah-

men zu ergreifen. 

 

5.4 Kundenanlage – Trinkwassererwärmung 

Folgende Systeme werden eingesetzt: 

• Speicherladesystem 

• Durchflusswassererwärmer 

• Frischwassersysteme 

 

Die Wahl des Trinkwassererwärmungssystems ist mit dem FVU ab-

zustimmen. Bei der Auslegung der Trinkwassererwärmer ist das 

AGFW-Regelwerk zu beachten. Abweichungen sind in Abstimmung 

mit dem FVU möglich. 

 

Die Trinkwassererwärmung sollte im Vorrangbetrieb zur Raumhei-

zung erfolgen. 

 

Bei Vorrangbetrieb wird der Wärmebedarf für die Trinkwasserer-

wärmung zu 100 % abgedeckt, die Leistung für die Raumheizung 

dafür ganz oder teilweise reduziert. 

 

Ein Parallelbetrieb liegt vor, wenn sowohl die Norm-Heizlast der 

Raumheizung und ggf. der raumlufttechnischen Anlagen als auch 

der Wärmeleistungsbedarf der Trinkwassererwärmung gleichzeitig 

abgedeckt werden. 

In Verbindung mit raumlufttechnischen Anlagen ist die Trinkwasser-

erwärmung nur im Parallelbetrieb möglich. 

 

Die Hausanlage besteht aus den Kaltwasser-, Warmwasser- und 

ggf. vorhandenen Zirkulationsleitungen sowie den Zapfarmaturen 

und den Sicherheitseinrichtungen. 

 

Es gelten die Technischen Regeln für Trinkwasserinstallation 

(TRWI), die DIN EN 1717 mit der DIN 1988-100, die DIN EN 806 

mit der DIN 1988-200 und -300, sowie die zugehörigen DVGW-

Arbeitsblätter.  

 

Zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen nach DIN 4753 sind so 

auszulegen, dass eine Warmwassertemperatur von 60 °C erreicht 

werden kann. Die minimale Sommer- Vorlauftemperatur ist zur Aus-

legung heranzuziehen. Für die Dimensionierung ist DIN 4708, für die 

Ausführung DIN 4753 zu beachten. Auf das DVGW-Arbeitsblatt W 

551 wird verwiesen. Die sicherheitstechnische Ausrüstung der zent-

ralen Trinkwassererwärmung muss DIN EN 1717 entsprechen. 
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Das FVU entscheidet darüber, ob die Einbindung der Trinkwasserer-

wärmung primärseitig oder sekundärseitig erfolgen soll. 

 

Für den direkten Anschluss an Wärmenetze sind nur Anlagen mit 

korrosionsbeständig gesicherten Wärmeübertragungsflächen zuge-

lassen. Unter den Aspekten der Korrosionsbeständigkeit und der Hy-

giene werden Edelstahl-Materialien empfohlen. 

 

Die Rücklauftemperatur der Trinkwassererwärmungsanlage muss 

über geeignete Armaturen auf den höchstzulässigen Wert begrenzt 

werden. 

 

5.5 Solarwärmenutzung 

Für die Einbindung von Solaranlagen wird ein indirekter Anschluss 

verbindlich vorgeschrieben.  

 

Die genaue Anlagenausführung und die Schaltung sind vorab mit 

dem FVU abzustimmen. 

 

Eine Regelung des Gesamtsystems hat grundsätzlich sicherzustel-

len, dass die Nachheizung durch die Fernwärme nur im Bedarfsfall 

(fehlende Sonneneinstrahlung) angefordert wird, und dass auch hier 

die vorgeschriebene Rücklauftemperatur nicht überschritten werden 

kann.  

 

5.6 Kundenanlage - Prozesswärme 

Soll eine Prozesswärmeanlage an das Fernwärmenetz angeschlos-

sen werden, sind vom Kunden Unterlagen zur geplanten hydrauli-

schen Schaltung sowie zur Funktion der Anlage inkl. Angabe des An-

schlusswertes, der Systemtemperaturen sowie Drücke anzugeben. 

Wegen der vielfältigen Schaltungsvarianten sind die Entwürfe 

rechtzeitig mit dem FVU abzustimmen 

 

6 Regionale Bestimmungen für das Fernwärmenetz Lüneburg 

Mitte 

6.1 Spezifische Informationen zu den Wärmenetzen 

Für die Auslegung und Berechnung von Raumheizungsanlagen, 

Trinkwassererwärmungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen und 

anderen Wärmeverbrauchern sind die folgenden technischen Daten 

zugrunde zu legen: 

 

Anschluss Fernwärme Indirekter Anschluss Fernwärme

 mit Wärmetauscher 

 

Bei einem Inhalt des Trinkwasserspeichers > 400 l ist ein Speicherla-

desystem vorzusehen. 

 

Betriebstemperatur gleitend nach der Außentemperatur

 (siehe 6.2 Heizkurve) 

 

Die maximale Wärmeleistung steht bei einer Außentemperatur (DIN 

EN 12831 Bbl 1:2008-07) von -14 °C zur Verfügung. Die Durch-

flussmenge des Heizwassers wird vom FVU auf die vertraglich ver-

einbarte Anschlussleistung eingestellt. 

 

Vorlauf max.  130 °C bei einer Außentemperatur 

  -14 °C 

 min. 70°C ab Heizgrenztemperatur  

  +10 °C DIN V 4108-6 

 

Rücklauf max. 50 °C 

 

 

Oberhalb der Heizgrenztemperatur +10 °C sind bedingt durch die 

zentrale Trinkwarmwasserbereitung höhere Rücklauftemperaturen 

zulässig. Es ist jedoch dafür Sorge zu tragen, dass nach der Durchla-

dung des Speichers die Trinkwarmwasseranlage hydraulisch vom 

Nahwärmenetz getrennt wird. 

 

max. Auslegungstemperatur 140 °C 

max. zul. Betriebsdruck PN 16 

 

Schließdruck für Regelventil Anfrage bei zust. Netzbetrieb 

 

Eigentumsgrenze Eigentumsgrenzen sind die Überga-

bestellen gemäß Schema,  

 Ziffer 7.3.2, wie sie im Wärmeliefer-

vertrag vereinbart wurden. 

6.2 Heizkurve 

 
Außentemperatur Hannover -14 °C (DIN EN 12831 Bbl. 1:2008-0) 
Heizgrenztemperatur 10 °C (DIN V 4108-6) 
Oberhalb der Heizgrenztemperatur +10 °C sind durch die zentrale 
Trinkwarmwasserbereitung höhere Rücklauftemperaturen zulässig. 

 

6.3 Betriebsdaten- und Wärmemengenerfassung 

Für eine Erfassung von betriebsrelevanten Daten und zur Erfassung 

von Wärmemengen ist es erforderlich an geeigneten Stellen Kom-

munikationsgeräte (Funkmodule oder Gateways) zu installieren. 

Diese Kommunikationsgeräte müssen dauerhaft über eine 230V 

Hilfsspannungsversorgung, die über einen Aufputz-Sicherungsklein-

verteiler mit selektiver Absicherung im Hausanschlussraum bereit-

zustellen ist. Sollte die Signalverfügbarkeit in dem Hausanschluss-

raum unzureichend sein, muss eine Außenantenne gesetzt werden 

können. Für den Fall, dass das Anbringen einer Außenantenne in un-

mittelbarer Nähe des Hausanschlussraums nicht möglich ist, kann 

ein abweichender Installationsort für das Kommunikationsgerät und 

des Aufputz-Sicherungskleinverteilers gewählt werden. Für die An-

bindung der Sensorik muss in dem Fall geprüft werden, ob eine Da-

tenkommunikation über eine Datenleitung oder über eine Funkver-

bindung zum Kommunikationsgerät erfolgen kann. 
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7 Vorgaben zur Ausführung Hausanschluss  

7.1 Hauseinführung Hausanschlussleitung  
7.1.1 Flexibles Rohr  

360 240

Hausanschlussraum

RL

VL

150
2

0
0

 
 
 

7.1.2 DUO KMR-Rohr (Aufrichterbogen)  
 

OK Gelände

Hauptabsperr-
einrichtung
HAE OK FFB

B

X

Y

Bauseitige 
Fussbodendurchführung:
KG-Schutzrohr ausgestopft 
mit Mineralw olle

Kunstoff-
Mantelrohr
KMR

Beistellung:
Aufrichterbogen 1,50 m x 1,50 m 
Schenkellänge Einbau bauseits nach 
Abstimmung vor Ort

A

X

X

 
 

Nennweite Mediumrohr DN  -  25 32 40 50 65 
Manteldurchmesser KMR D mm 180 200 200 250 280 

Durchmesser Fundamentdurchbruch A mm 300 300 300 350 350 

OK Gelände – OK KMR B mm > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 

Abstand Wand – KMR-Achse X mm 240 250 250 275 290 

OK FFB – OK KMR-Abschluss Y mm 150 150 150 150 150 

 
 

7.1.3 UNO KMR-Rohr (Aufrichterbogen)  
 

OK Gelände

Hauptabsperr-
einrichtung
HAE OK FFB

B

X

Y

Bauseitige 
Fussbodendurchführung:
KG-Schutzrohr ausgestopft 
mit Mineralw olle

Kunstoff-
Mantelrohr
KMR

Beistellung:
2 x Aufrichterbogen 1,50 m x 1,50 m 
Schenkellänge Einbau bauseits nach 
Abstimmung vor Ort

A

X

X
Z

 
 

Nennweite Mediumrohr DN  -  25 32 40 50 65 
Manteldurchmesser KMR D mm 125 140 140 160 180 

Durchmesser Fundamentdurchbruch A mm 200 200 200 250 250 

OK Gelände – OK KMR B mm > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 

Abstand Wand – KMR-Achse X mm 213 220 220 230 240 

OK FFB – OK KMR-Abschluss Y mm 150 150 150 150 150 

Achsabstand KMR Z mm 263 270 270 280 290 
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7.1.4 DUO KMR-Rohr (unterkellertes Gebäude) 
 

OK Gelände

Hauptabsperr-
einrichtung
HAE

OK FFB

B

X

Kunstoff-
mantelrohr
KMR

Kernbohrung 
bauseits

A

X

X

 
 

Nennweite Mediumrohr DN  -  25 32 40 50 65 
Manteldurchmesser KMR D mm 180 200 200 250 280 

Durchmesser Fundamentdurchbruch A mm 300 300 300 350 350 

OK Gelände – OK KMR B mm > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 

Abstand Wand – KMR Achse X mm 390 390 410 425 480 

 
7.1.5 UNO KMR-Rohr (unterkellertes Gebäude) 
 

OK Gelände

Hauptabsperr-
einrichtung
HAE

OK FFB

B

X

Kunstoff-
mantelrohr
KMR

Kernbohrung 
bauseits

A

X

X
Z

 
 

Nennweite Mediumrohr DN  -  25 32 40 50 65 
Manteldurchmesser KMR D mm 125 140 140 160 180 

Durchmesser Fundamentdurchbruch A mm 200 200 200 250 250 

OK Gelände – OK KMR B mm > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 

Abstand Wand – KMR-Achse X mm 390 390 410 425 480 

Achsabstand KMR Z mm 263 270 270 280 290 

 

7.2 Flächenbedarf Hausanschlussraum 

 

Platzbedarf: Übergabestation

H = Deckenhöhe

Ca. 2000 mm

C
a

. 8
0

0
 m

m

Bewegungsfläche für Instandhaltung Zählertausch

C
a

. 8
0

0
 m

m
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7.3 Schema Hausanschlussstation mit Legende der verwendeten Symbole 

7.3.1 Legende der verwendeten Symbole im Schema gemäß 7.3.2 

 

Symbol Bezeichnung Symbol Bezeichnung 

 Ventil, allgemein 

 

Temperatur, örtlich 

  

Kappenventil 

 

Druck, örtlich 

M

 
Motor-Durchgangsventil  Regler 

 Schmutzfänger T  
Außentemperaturfühler 

 
Rückschlagklappe 

 

Aufnehmer allgemein 

Messort 

 
Sicherheitsventil  Heizwasserleitung - Vorlauf 

 Umwälzpumpe  Heizwasserleitung - Rücklauf 

 
Wärmeverbraucher, Heizkörper  Impulsleitung 

 

Membranausdehnungsgefäß 

VP

RP
 

Kombinierter Differenzdruck- 

und Volumenstromregler 

 

PV = Vorlaufdruck 

PR = Rücklaufdruck 

 
Wärmeübertrager 

RT

TV

S W

 

Wärmemengenzähler 

 

TV = Vorlauftemperatur 

TR = Rücklauftemperatur 
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7.3.2 Schema der Hausanschlussstation mit den Übergabestellen und Eigentumsgrenzen 
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